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Entwicklungen und 
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aus berufsständiger Sicht



Mitgliederstand

• Anzahl der BOEP-Mitglieder im 
Berufsverband gesamt:
ca. 3.300 Mitglieder

• Mitglieder der Sektion  Verkehrspsychologie: 
Stand  Jänner 2007:
187 Mitglieder



Neues Leitungsteam  
Sektion Verkehrspsychologie

Seit November 2006:
Dr. Rainer CHRIST (Vorsitzender)
Dr. Birgit BUKASA
Dr. Elisabeth PANOSCH
Mag. Gilda-Andrea LANGER



Aufgaben der Sektion 
Verkehrspsychologie im Bereich 

Fahreignungsbegutachtung:

Stellung eines Mitglieds in der 
Expertenkommission des 
Bundesministeriums für Verkehr, 
Innovation und Technologie (BMVIT).

In der Gesundheitsverordnung  als 
sachverständiges Beratungsgremium für den
Bundesminister verankert. 



Aufgaben der Sektion 
Verkehrspsychologie im Bereich 

Fahreignungsbegutachtung:

Expertenkommission besteht aus:
•1Vertreter des Verkehrsministerium
•1Vertreter Sozialministerium (Bereich 
Psych.)
•1Vertreter der Universität (Verkehrspsych.)
•1Vertreter Ärztekammer 
•1Vertreter der mit FS-Angelegenheiten

betrauten Amtsärzte
•1Vertreter 
BOEP/SektionVerkehrspsychologie



Aufgaben der Sektion 
Verkehrspsychologie im Bereich 

Fahreignungsbegutachtung:

Hauptaktivitäten:

� Prüfung von Ansuchen um 
Anerkennung als DiagnostikerInnen
� Prüfung der Handbücher von neu     

einreichenden Begutachtungsstellen
� Prüfung allfälliger Beschwerden und 

Qualitätsmängel



Aufgaben der Sektion 
Verkehrspsychologie im Bereich 

Fahreignungsbegutachtung:

Organisation und Durchführung von 
Weiterbildungsveranstaltungen:
2006:
1. gemeinsame Veranstaltung aller 
ermächtigter Stellen in Gmunden 



Aufgaben der Sektion 
Verkehrspsychologie im Bereich 

Fahreignungsbegutachtung:

Fortbildungsakademie des BOEP:
Pro Semester:
•4-5 Weiterbildungsveranstaltungen im 

verkehrspsychologischen Bereich 
•à 10 – 20 Stunden
•an verschiedenen Orten in Österreich



Entwicklungen im Bereich 
Fahreignungsbegutachtung

Begutachtungszahlen:
Entwicklung österreichweit:

1999    - 18.123 Verkehrspsychologische 
Untersuchungen

2005    - 14.464   Verkehrspsychologische 
Untersuchungen



Aktuelle Entwicklungen im Bereich 
Fahreignungsbegutachtung

10 anerkannte Begutachtungsstellen:
• 1A
• AAAV
• AAP
• Fair-care
• Fair-partner
• Gute Fahrt 
• INFAR
• KfV-Sicherheit Service GmbH
• Kuratorium für Verkehrssicherheit
• Sicher unterwegs



Aktuelle Entwicklungen im Bereich 
Fahreignungsbegutachtung

•Wettbewerbssituation mit starkem
Konkurrenzdruck- sehr viele Außenstellen

•Keine Änderung am Begutachtungssystem
(2004 Überprüfung der 

Durchführungspraxis
durch das BMVIT mittels DGVP  - Setzung
von Korrekturmaßnahmen  bis Ende 2006)



Aktuelle Entwicklungen im Bereich 
Fahreignungsbegutachtung

Seit 2006:
Leitlinien für die gesundheitliche Eignung
von Kraftfahrzeuglenkern als Handbuch für 
Amts- und Fachärzte und die Verwaltung.
Beurteilungsgrundsätze für eine nachvollziehbare 
Vorgehensweise welche Beeinträchtigungen zu einer 
• Befristung oder zu einer 
• Nichterteilung bzw. 
• Entziehung der Lenkberechtigung führen.
(Als Grundlage dienten insbesondere die deutschen und 
britischen Begutachtungsleitlinien zur Kraftfahreignung.)



Feststellung einer 

Drogenbeeinträchtigung

© Kuratorium für Verkehrssicherheit
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Vorführung 

zum Arzt 

durch 

Exekutive

positiv

- KEIN FS-Entzug

- aber Bestrafung nach

§ 58 StVO

- kein Verfahren nach 

§ 8 FSG

- Geldstrafe

- FS-Entzug

- Verfahren nach § 8 FSG

Verdacht

auf Beein-

trächtigung

durch 

Suchtgift

kein Verdacht auf Drogen



Rechtsfolgen bei Drogen am 

Steuer

Bei Beeinträchtigung Bei Verweigerung

581 - 3.633 Euro 1.162 - 5.813 Euro

Ja

Ja

1 bzw mind 3 Monat/e

Geldstrafe

FS-Entzug

Nachschulung

VPU

Sonstiges

Ja

Ja

Mitteilung an 

Gesundheitsbehörde

Mind 4 Monate

----

© Kuratorium für Verkehrssicherheit

A. Rechtliche Grundlagen



Berufsständische Perspektiven 

Bestrebungen zur gesetzlichen 
Verankerung der Verkehrspsychologie 
mit Titelschutz 
2 Varianten in Diskussion:
• Subdisziplin der 
Gesundheitspsychologie 
• eigene Verankerung in Analogie zu 
den

Novellierung des Psychologengesetzes
Verhandlungen/Gespräche  des 
Sektionsvorsitzenden mit dem BMGF:



www:boep.or.at


